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1. Verdoppelung des Abschreibungssatzes im Mietwohnungsbau für die ersten 5 Jahre von 2 Prozent auf 4 Prozent, 
dann 20 Jahre 2 Prozent, dann 25 Jahre 1,6 Prozent.

Zusätzliche Klimaschutzabschreibung im Mietwohnungsbau bei Übererfüllung der geltenden EnEV-Anforderungen 
durch Verdoppelung der vorgeschlagenen AfA von 4 Prozent auf 8 Prozent in den ersten 5 Jahren, dann 20 Jahre 2 
Prozent und 25 Jahre 0,8 Prozent.

Neubau

2. Gleichstellung der Förderung von Abriss / Neubau mit Sanierungsmaßnahmen im Bestand. Erweiterung der KfW-
Förderung auf Bestandsersatz von Wohnungsbauten aus den 50er bis 70er Jahren.

Wenn bestehende Wohngebäude nur mit unverhältnismäßig hohen Mitteln sowohl an energetische, funktionale 
als auch an städtebauliche Anforderungen angepasst werden können, ist es effizienter und sinnvoller, sie abzurei-
ßen und an gleicher Stelle neu zu bauen. Insoweit darf es hier keine Schlechterstellung von Abriss / Neubau bei der 
(KfW-)Förderung gegenüber den Bestandsmaßnahmen geben.

Neubau

3. Die steuerliche Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen im Wohnungsbestand sollte einschließlich der Planungs-
leistung auf Neubaumaßnahmen übertragen werden.

Dies führt bei der Erstellung von selbstgenutztem Wohneigentum zu einer einmaligen Steuerermäßigung von 
4.000 EUR (20 Prozent von 20.000 EUR). Die Steuerersparnis erhöht sich auf 5.000 EUR (25 Prozent von 20.000 EUR) 
für nachgewiesene Arbeitskosten zum Bau (Neubau oder Bestandsersatz) von Energieeffizenzhäusern, die die gel-
tenden EnEV-Anforderungen übererfüllen.

Neubau

4. Einführung eines Optionsmodells: In die Baufinanzierung eingebrachtes Eigenkapital kann ebenso wie Tilgungs-
leistungen für Fremdkapital noch in der gleichen Periode steuerlich abgesetzt werden. Die Steuerentlastung soll 
unabhängig vom persönlichen Einkommen 40 Prozent des Eigenkapitals und der Tilgungsleistungen betragen. Die 
Steuerschuld wird mit 30 Prozent nachgelagert versteuert.

Neubau und 
Bestand



5. Zurückstellung der EnEV 2012 bis zur Evaluierung der EnEV 2009.

Die Empfehlung des Bundesratsausschusses für Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung, die im Integrier-
ten Energie- und Klimaprogramm für 2012 angekündigten weiteren Verschärfungen der Anforderungen der EnEV 
solange zurückzustellen, bis aus der Anwendungspraxis belastbare Erfahrungen zu den Auswirkungen der EnEV 
2009 sowohl in wirtschaftlicher als auch technischer Hinsicht vorliegen, wird unterstützt.

Neubau und 
Bestand

6. Ermäßigter Mehrwertsteuersatz

Wird in der aktuellen Legislaturperiode über neue Strukturen bei der Mehrwertsteuer diskutiert, müssen die Leis-
tungen der Bauwirtschaft in diese Überlegungen einbezogen werden.

Neubau und 
Bestand

7. Die Arbeitskosten bei Handwerkerleistungen im Wohnungsbestand nach § 35 a Abs. 2 EStG sind auf ein Fördervo-
lumen von 20.000 EUR anzuheben.

Dies führt zu einer Steuerermäßigung von 4.000 EUR (20 Prozent von 20.000 EUR; derzeit 20 Prozent von 6.000 
EUR). Die Steuerersparnis erhöht sich auf 5.000 EUR (25 Prozent von 20.000 EUR) für nachgewiesene Arbeitskosten 
bei energetischen Sanierungsmaßnahmen zur Übererfüllung der geltenden EnEV-Anforderungen.

Bestand

8. Ausbau und Verstetigung der Förderung im KfW-Programm „Seniorengerechtes Wohnen – Altengerecht Umbauen“.

Im Konjunkturprogramm I „Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung“ hat die Bundesregierung für den 
Zeitraum 2009 – 2011 jährlich 80 – 100 Mio. EUR für zinsverbilligte Kredite im neuen KfW-Programm „Seniorenge-
rechtes Wohnen – Altengerecht Umbauen“ eingeplant. Das Programm muss auf jährlich mindestens 300 Mio. EUR 
ausgebaut und verstetigt werden.

Die Stärkung des selbstständigen Wohnens mit niederschwelligen Betreuungsangeboten entlastet auch deutlich 
die Pflegekassen und Sozialhaushalte.

Bestand

9. Erhöhung, zumindest aber Verstetigung der KfW-Programme zur CO2-Gebäudesanierung über 2011 hinaus. Bestand

10. Anpassungen rechtlicher Regelungen zur Vermeidung des „Mieter-Vermieter-Dilemmas“ bei Sanierungsmaßnah-
men am Wohnungsbestand.

Einsparungen von Energiekosten durch Sanierungsmaßnahmen müssen in angemessener Weise auch dem Vermie-
ter/Investor zu Gute kommen. Die wirtschaftlichen Anreize sind nach dem geltenden Mietrecht für Investoren un-
zureichend.

Bestand








